
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 22.01.2008 

 Vorlage Nr. 08/0065 
Federf. Stadtamt: Bürgermeisterbüro 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Bürgermeister Roland 04.02.2008  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Genehmigung einer Dienstreise 
hier: Städtepartnerschaft mit Alanya 
 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Die türkische Partnerstadt Alanya hat den Bürgermeister sowie eine Delegation des Rates 
der Stadt Gladbeck anlässlich des Stadtfestes in der Zeit vom 31.5. - 1.6.2008 nach Ala-
nya eingeladen. 
 
Es wird vorgeschlagen, dass neben dem Bürgermeister 5 Vertreter des Rates der Stadt 
Gladbeck (2:2:1) an der Dienstreise teilnehmen. 
 
Die Anreise wird mit dem Flugzeug erfolgen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine  
  
folgende X 
 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
       
einmalig    einmalig Reisekosten  
jährlich    jährlich   
       
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter    Unterhaltungs-    

 und Betriebskosten    
 Finanzierungskosten   

 
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
 



- 2 - 
Beschlussentwurf: 
 
Die Dienstreise nach Alanya anlässlich des Stadtfestes in der Zeit vom 31.5. - 1.6.2008 
wird für 
 
1. ___________________ 
 
2. ___________________ 
 
3. ___________________ 
 
4. ___________________ 
 
5. ___________________ 
 
einschließlich etwaiger Änderungen genehmigt. 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

 - Ulrich Roland - 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


